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Rechtliche Grundlagen
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 Bisher: Vertretung nur im Rahmen einer 

Vorsorgevollmacht oder einer rechtlichen Betreuung

 § 1358 BGB ab 01.01.2023: 

Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in 

Angelegenheiten der Gesundheitssorge

 Gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften 

(§ 21 Lebenspartnerschaftsgesetz)/keine 

Lebensgefährten



Sinn und Zweck

 Vermeidung von eiligen und kurzfristigen Betreuungen im 

Bereich der Gesundheitssorge

 Entlastung der Gerichte

 Entbürokratisierung für Angehörige
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Voraussetzung und Zeitrahmen
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 Voraussetzung: Eine Ehegatt:in kann aufgrund von 

Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine oder ihre 

Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht 

besorgen.

 Zeitrahmen: höchstens 6 Monate

 Der Zeitpunkt des Erlöschens ist tagesgenau zu bestimmen.



Vertretungsbereiche
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 Einwilligung in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, 

in Heilbehandlung und ärztliche Eingriffe sowie deren 

Untersagung.

 Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit den anfangs 

genannten Behandlungen.

 Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen für 

maximal 6 Wochen

 Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber 

Leistungserbringenden.



Ausschlusskriterien (§1358 III BGB)
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 Die Ehegatten leben getrennt (Scheidungsverfahren muss 

nicht anhängig sein).

 Die betroffene Person hat die Vertretung abgelehnt.

 Eine andere Person wurde per Vollmacht mit der Vertretung 

beauftragt.

 Es wurde bereits eine Betreuer:in mit dem Aufgabenkreis 

Gesundheitssorge bestellt.



Ablauf (§1358 IV BGB)

➢ Feststellung der Ärzt:innen, dass und ab wann die 
Voraussetzungen für Vertretung der Ehepartner:in 
vorliegen.

➢ Ehegatt:in versichert, dass wegen der aktuellen 
Erkrankung das Vertretungsrecht noch nicht ausgeübt wird 
und dass die in Absatz III angegebenen Ausschlussgründe 
nicht vorliegen.

➢ Beides wird auf einem Dokument festgehalten, 
dass der Arzt dem/der Ehegatt:in aushändigt und 
dass zur Legitimierung bei anderen Ärzt:innen
und Behörden dient.
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Inhaltliche Ausgestaltung

➢ Entscheidungen müssen nach den (mutmaßlichen) Wünschen 

des oder der vertretenen Ehegatt:in getroffen werden

➢ Patientenverfügung muss beachtet werden

➢ Wie im Betreuungsrecht besteht Erfordernis der gerichtlichen 

Genehmigung in freiheitsentziehende Maßnahmen
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Ende des Vertretungsrechts 

➢Nach 6 Monaten

➢Wenn der oder die Vertretene seine oder ihre 

Angelegenheiten wieder selbst regeln kann
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Besonderheiten 

➢ Vor der Eheschließung haben Standesbeamt:innen 

auf das Ehegattenvertretungsrecht hinzuweisen

➢ Widerspruch gegen das Ehegattenvertretungsrecht 

muss formal in das Zentrale Vorsorgeregister 

eingetragen sein

➢ Ärzt:innen können beim Zentralen Vorsorgeregister 

nachfragen, ob eine Vollmacht besteht oder dem 

Ehegattenvertretungsrecht widersprochen wurde
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Grundlagen zum Ehegattenvertretungsrecht
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